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Hundebiss und Einbruch: Polizeibericht
aus Leer und Emden

Polizeiinspektion Leer/Emden berichtet über
Körperverletzung durch Hundebiss, Einbruch und

gefährlichen Steinwurf auf Autobahn.
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  Polizeiinspektion Leer/Emden 

Am 22. August 2024 erlebte der Stadtteil Bingum in Leer einen
Vorfall, der die Bedeutung von Verantwortung beim Halten von
Haustieren unterstreicht. Gegen 06:30 Uhr kam es zu einer
Körperverletzung durch einen Hundebiss, als ein 34-jähriger
Hundebesitzer und sein angeleinter Hund mit einem
unangeleinten Schäferhund konfrontiert wurden. Der
Schäferhund, der von einem unbekannten Mann begleitet
wurde, griff beiden an. Der 34-Jährige erlitt eine Verletzung am
Fußknöchel. Der Hundehalter zeigte jedoch kein Interesse an
dem Vorfall und wies den Erkrankten lediglich an,
weiterzugehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der
Polizei zu melden, um weiteren gefahrbringenden Vorfällen
vorzubeugen.

Gemäß den gesetzlichen Vorschriften in Niedersachsen sind
Hundebesitzer verpflichtet, ihre Tiere sicher zu führen, um
Gefahren für die Öffentlichkeit auszuschließen. Dies ist
besonders relevant für die Stadt Leer, die zudem spezifische
Regelungen zur Hundehaltung hat. Der Vorfall wirft ein Licht auf
die Verantwortung, die Haustierbesitzer tragen, und die
potenziellen Risiken, die unzureichende Aufsicht mit sich



bringen kann.

Einbruch in Emden führt zu schnellem
Zugriff

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am 25. August 2024 in
Emden, als aufgemerksame Zeugen gegen 17:16 Uhr einen
Einbruch an einer Schule im Aeilt-Frese-Weg meldeten.
Polizisten führten sofortige Maßnahmen durch und umstellten
das Gebäude. Der 25-jährige männliche Verdächtige wurde
schnell gefasst, als er versuchte, über einen Zaun zu fliehen. Er
hatte es geschafft, über ein Fenster in ein Lehrerzimmer
einzudringen, jedoch ohne dabei Diebesgut zu erlangen.

Bei der Festnahme stellte sich heraus, dass der Mann, der
sichtlich alkoholisiert war, eine Atemalkoholkonzentration von
2,33 Promille aufwies. Um weitere Straftaten zu verhindern,
wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen und muss sich
nun für den Einbruch verantworten. Dies unterstreicht nicht nur
die Wichtigkeit der Wachsamkeit in der Gemeinschaft, sondern
auch die Konsequenzen, die sich aus solchen Übergriffen
ergeben können.

Ungewöhnliche Vorfälle auf der Autobahn
und im Taxi

Ebenfalls am 22. August 2024 ereignete sich ein gefährlicher
Vorfall auf der Autobahn BAB 28. Ein 59-jähriger Fahrer aus
Oldenburg berichtete, dass ein faustgroßer Stein auf seine
Windschutzscheibe geworfen wurde, während er in Richtung
Oldenburg unterwegs war. Nach ersten Ermittlungen könnte der
Stein von einer angrenzenden Brücke gefallen sein. Solche
Vorfälle werden als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr
gewertet, und die Verantwortung dafür kann zu erheblichen
rechtlichen Konsequenzen führen. Taten dieser Art können mit
Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren bestraft werden, was die
Ernsthaftigkeit solcher Handlungen verdeutlicht.



Ein weiteres kurzes Drama spielte sich in Leer ab, als ein
25-jähriger Mann am 24. August 2024 nach einer Nacht des
Feierns in ein Taxi stieg, jedoch vergaß, die Fahrkosten bereit zu
halten. Stattdessen bot er Zigaretten als Zahlungsmittel an, was
der Fahrer natürlich ablehnte. Der Taxifahrer brachte ihn
kurzerhand zur Polizei, wo die Sache geklärt wurde. Solche
Vorkommnisse richten sich besonders an Feiernde, die
verantwortungsbewusst mit ihrem Geld umgehen sollten,
insbesondere wenn alkoholisierte Fahrten in Betracht gezogen
werden.

Überlegungen zur Verantwortung im Alltag

Diese Vorfälle sind eine eindringliche Erinnerung daran, dass
Verantwortung und Wachsamkeit im Alltag unerlässlich sind.
Von der Hundehaltung über den sicheren Umgang mit Alkohol
bis hin zur Aufmerksamkeit im Straßenverkehr – jeder Bürger
spielt eine Rolle, die über das eigene Wohl hinausgeht.

Zu den Kontaktstellen für Hinweise zu den Vorfällen gehören:
Polizei Leer unter 0491-976900, Polizei Emden unter
04921-8910 und Autobahnpolizei Leer unter 0491-960740.
Rückfragen sind direkt an die Polizeiinspektion Leer/Emden
unter 0491-97690 114 zu richten.

Körperverletzung durch Hundebiss:
Gesetzliche Rahmenbedingungen

In Niedersachsen sind die gesetzlichen Regelungen zur
Hundehaltung klar definiert. Nach dem Niedersächsischen
Hundegesetz sind Hundehalter verpflichtet, ihre Tiere so zu
führen und zu beaufsichtigen, dass von ihnen keine Gefahren für
andere Menschen oder Tiere ausgehen. Dies bedeutet
beispielsweise, dass Hunde in öffentlichen Bereichen angeleint
sein müssen, es sei denn, es gibt spezielle Freiflächen. Bei
Verletzungen durch einen Hundebiss sind die Hundehalter
haftbar, und es kann zu zivilrechtlichen Ansprüchen kommen.



Zusätzlich gibt es in vielen Kommunen, wie beispielsweise in
Leer, spezifische Vorschriften zur Gefahrenabwehr im Umgang
mit Hunden. Diese Regelungen beinhalten oft auch Auflagen zu
Maulkorbpflichten für als gefährlich eingestufte Rassen und
können auch Vorschriften zur Versicherung von Hundehaltenden
vorsehen.

Einbruch in die Schule: Ein
besorgniserregender Trend

Die Zunahme von Einbrüchen in Schulen kann in den letzten
Jahren als besorgniserregender Trend beobachtet werden. Laut
den Statistiken des Bundeskriminalamts (BKA) stieg die Zahl der
Einbrüche in öffentliche Einrichtungen in Deutschland signifikant
an. Diese Kriminalitätsform betrifft nicht nur Schulen, sondern
auch andere Bildungseinrichtungen wie Kindergärten und
Universitäten. Ein solcher Einbruch hat nicht nur finanzielle
Auswirkungen durch entstandene Schäden, sondern kann auch
das Sicherheitsgefühl der Schüler und Lehrer ernsthaft
beeinträchtigen.

Um dem entgegenzuwirken, haben viele Institutionen begonnen,
Sicherheitskonzepte zu entwickeln, die unter anderem
Videoüberwachung und verstärkte Präsenz von
Sicherheitskräften beinhalten. In Emden beispielsweise
kooperiert die Polizei eng mit Schulen, um präventive
Maßnahmen zu ergreifen und die Bevölkerung auf die
Problematik aufmerksam zu machen.

Statistiken zu gefährlichen Eingriffen in den
Straßenverkehr

Laut dem statistischen Jahrbuch des Bundesministeriums für
Verkehr und digitale Infrastruktur sind gefährliche Eingriffe in
den Straßenverkehr wie Steinwürfe ein ernstzunehmendes
Problem. Im Jahr 2022 wurden bundesweit über 1.200 solcher
Fälle registriert, was zu mehreren schweren Unfällen und



Verletzungen führte. Diese Art von Delikten wird nicht nur als
Ordnungswidrigkeit, sondern in vielen Fällen auch als Straftat
verfolgt, insbesondere wenn nachweislich Personen verletzt
werden oder schwere Sachschäden entstehen.

Die rechtlichen Konsequenzen sind daher hoch, da
Gesetzesbrecher mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bestraft
werden können. Präventionsmaßnahmen auf Autobahnen und in
betroffenen Gebieten sind daher von großer Bedeutung.
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